
Statistik ausweist, ständig gering. Die Verdoppelung 
der Anzahl derartiger Weisungen im Jahre 1957 wird 
man als Ergebnis der 1956 in der Zeitschrift für 
Jugendhilfe und Heimerziehung zu diesen Erziehungs
maßnahmen geführten Diskussion betrachten müssen. 
Die Hauptbeispiele für diese gerichtlichen Gebote sind: 
Schreiben selbstkritischer Aufsätze oder Wandzeitungs
artikel, Lesen von Büchern, Besuch von Fortbildungs
lehrgängen, Bemühen um regelmäßigen Schulbesuch, 
guten Lehrabschluß, pünktliche Erledigung der Schul- 
•cbeiten, Sparen bestimmter Geldbeträge und regel
mäßiges Erscheinen am Arbeitsplatz. Obwohl vorsichtig 
angewandt, sind nahezu alle Weisungen dieser Art 
völlig ungeeignet, den Forderungen unserer Gesetzlich
keit den nötigen Nachdruck zu verleihen. Gerade dar
um handelt es sich aber doch bei der staatlichen 
Reaktion auf Rechtsverletzungen. Das ganze Gegenteil 
der erstrebten erzieherischen Ziele kann- mit diesen, 
vom Jugendlichen, seinen Eltern und auch von seinem 
Freundeskreis kaum ernstgenommenen Experimenten 
erreicht werden. Im Grunde genommen handelt es 
sich bei derartigen Weisungen um gutgemeinten, aber 
primitiven pädagogischen Dilettantismus, der vor allem 
deshalb so schädlich ist, weil er die erzieherischen Wir
kungen einer gut durchgeführten Hauptverhandlung 
wieder aufheben und die Autorität des Gerichts er
heblich beeinträchtigen kann.

Ausgehend von diesen Erfahrungen sollten als zu
lässige Auflagen die Freizeitarbeiten, die Geldbußen 
und die Wiedergutmachung in einem abschließenden 
gesetzlichen Katalog aufgezählt werden. Eine nur bei
spielhafte Aufzählung würde dem Prinzip der gesetz
lichen Bestimmtheit der Strafe widersprechen. Außer
dem würde dadurch die Initiative der Jugendgerichte 
anstatt auf die Organisierung und Unterstützung der 
gesellschaftlichen Erziehung des verurteilten Jugend
lichen auf das Ausdenken einzelner Gebote und Ver
bote gelenkt. Es hat bereits Versuche gegeben, die 
gesellschaftliche Erziehung mit bestimmten Weisungen 
zu erreichen, z. B. mit der Aufforderung an den 
Jugendlichen, in der FDJ oder in der GST mitzuarbei
ten. Einen gesellschaftlich noch uninteressierten Jugend
lichen kann man aber ebensowenig durch einen gericht
lichen Befehl zu politischer Aufgeschlossenheit und 
Aktivität im Sinne unserer sozialistischen Demokratie 
erziehen, wie man einen jugendlichen Arbeitsbummler 
nicht durch die einfache Anordnung, in Zukunft regel
mäßig und pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen, 
zur Arbeitsfreudigkeit erziehen kann.

Die Beschränkung auf die genannten drei Auflagen 
ist noch aus einem anderen Grunde geboten. In den 
vergangenen Jahren blieben nicht wenige Weisungen 
auf dem Papier stehen, weil sie nicht zwangsweise 
durchgesetzt werden konnten. Die Androhung der 
Heimerziehung für den Fall der vorsätzlichen Nicht
erfüllung der Weisungen reichte nicht aus. Nachdem 
von der Gesetzgebungskommission der Besserungsarrest 
zunächst abgelehnt worden ist und daher auch nicht 
als Zwangsmittel zur Durchsetzung von Auflagen in 
Frage kommt, dürfen nur solche Auflagen zugelassen 
werden, deren zwangsweise Vollstreckung möglich ist. 
Keinesfalls darf es beim derzeitigen Rechtszustand 
bleiben, der von den Mitarbeitern der Jugendhilfe 
verlangt, auch dem böswilligen Jugendlichen mitunter 
Wochen- und monatelang gut zuzureden, die ihm rechts
kräftig auferlegten Weisungen doch zu erfüllen.

*

Warum sollen die Familienerziehung des § 12 JGG 
und die Schutzaufsicht keine gerichtlich anzuordnenden 
Erziehungsmaßnahmen bleiben? Diese beiden Maß
nahmen richten sich nicht mit staatlichem Zwang an 
den Rechtsverletzer, sondern erstreben die Beseitigung 
der mit der Straftat des Jugendlichen offenbar gewor
denen Mängel seiner häuslichen Erziehung, indem sie 
sich mit bestimmten Forderungen an die Erziehungs
pflichtigen wenden. Die Anwendungsvoraussetzungen 
der Familienerziehung und der Schutzaufsicht ergeben 
sich aus Umständen, die ebenfalls sämtlich außerhalb 
der begangenen Tat liegen und nur mittelbar mit ihr 
in Zusammenhang stehen.

Im Gegensatz zu einer ganzen Reihe in ihrem er
zieherischen Wert recht fragwürdiger Weisungen wird 
die Familienerziehung in den Händen der Volksbil
dungsorgane ein wertvolles Mittel zur sozialistischen 
Erziehung der Erziehungspflichtigen werden können. 
Sie beruht auf dem demokratischen Prinzip der Zu
sammenarbeit zwischen Staat und Eltern bei der 
Jugenderziehung und appelliert eindringlich an das 
Verantwortungsbewußtsein der Erziehungspflichtigen, 
die Erziehung ihrer Kinder zu verbessern. Die Über
tragung besonderer Erziehungspflichten an die Eltern 
verlangt eine pädagogische Beratung -mit ihnen, die 
das Gericht im Rahmen eines Strafverfahrens nur 
höchst unzureichend durchführen kann. Söll diese 
Maßnahme nicht ein formal-bürokratischer und damit 
wirkungsloser Akt bleiben, so muß die Verpflichtungs
erklärung der Erziehungspflichtigen die Krönung einer 
gründlichen pädagogischen Beratung sein. Zu einer 
solchen Erziehungsberatung ist das Gericht jedoch nicht 
in der Lage, weil die hierfür erforderlichen Ermittlun
gen zu weit von der zur Entscheidung stehenden Straf
tat des Jugendlichen wegführen würden und weil die 
Richter kaum über die hierzu notwendigen pädagogi
schen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. Verpflich
tungserklärungen mit schlagwortartigen Gemeinplätzen 
sind aber wiederum nicht nur einfach wirkungslos, 
sondern für die staatliche Autorität des Gerichts direkt 
schädlich. Sie können zu der Einstellung führen, daß 
sich das Gericht mit unkontrollierbaren phrasenhaften 
Beteuerungen zufriedengibt und deshalb nicht ernst
genommen zu werden brauche.

Die Schutzaufsicht ist ihrem Wesen nach eine ernste 
Kritik an der bisherigen Erziehungsarbeit der Er
ziehungspflichtigen, und als solche wird sie auch von 
den Betroffenen aufgefaßt. Im Urteil gegen den Jugend
lichen hat sie nicht den richtigen Platz. Praktisch ent
hält sie weder eine Maßregelung des Jugendlichen noch 
seiner Erziehungspflichtigen, sondern nur die bindende 
Anweisung für die Jugendhilfe, einen Bürger zu ge
winnen, der sich um die Erziehung des Jugendlichen 
kümmert.! Die wichtigste Voraussetzung ihrer erziehe
rischen Wirksamkeit, ob nämlich ein geeigneter fort
schrittlicher Helfer für die Übernahme der Schutzauf
sicht gewonnen werden kann, vermag das Gericht nicht 
zu beurteilen. Aus diesem Grunde blieben nicht wenige 
auf Schutzaufsicht lautende Urteile auf dem Papier 
stehen oder wurden nur formal verwirklicht. Wir 
sollten bei dieser Maßnahme, deren Wirksamkeit nahe
zu ausschließlich von der Qualität eines erst zu ge
winnenden Helfers abhängt, die Beschlußfassung nicht 
von ihrer Durchführung trennen. Die zahlreichen Leip
ziger Urteile über Schutzaufsicht enthalten kaum eine 
Begründung für diese Erziehungsmaßnahme. Meistens 
enthält das Urteil nur den Satz: „Zur Unterstützung 
der alleinstehenden Mutter wird die Schutzaufsicht für 
notwendig erachtet.“ Hieraus ist zu entnehmen, daß 
die Strafkammern es nicht als richtig empfinden, das 
Urteil mit einer ausführlichen Begründung für diese, 
den jugendlichen Rechtsverletzer nicht direkt an
sprechende Maßnahme zu belasten. Das führt aber 
zu der Gefahr, daß diese Maßnahme willkürlich und 
uneinheitlich angewandt wird. Z. B. wurde die Schutz
aufsicht in Leipzig hauptsächlich bei alleinstehenden 
Müttern oder Vätern angeordnet, wobei die Urteile nur 
ganz selten kritische Hinweise auf irgendwelche Män
gel ihrer Erziehung enthalten. Die Jugendhilfe hat in 
keinem einzigen Fall vom Rechtsmittel gegen ein 
solches Urteil Gebrauch gemacht. Wo ihrer Ansicht 
nach die Schutzaufsicht überhaupt nicht oder nicht 
dringend erforderlich war, hat sie sich mit der Suche 
nach einem Helfer keine besondere Mühe gegeben. Für 
die Herausnahme der Schutzaufsicht aus der Zuständig
keit des Gerichts spricht außerdem, daß ihr Anwen
dungsbereich tatbestandsmäßig nicht exakt zu erfassen 
ist, weil es bei ihr entscheidend darauf ankommt, von 
wem und auf welche Art und Weise sie verwirklicht 
wird.

*

Hin und wieder zeigt sich in der Diskussion, daß die 
bisher veröffentlichten Anregungen1, die Entscheidung

l vgl. Deksehas/Renneberg, Probleme der sozialistischen 
Strafgesetzgebung in der DDR, Staat und Recht 1958 S. 805 
und 814.
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